


 § 113c SGB XI 

 Empfehlungen des GKV-Spitzenverband 

Auszug Präambel

…Bis zur entsprechenden Anpassung der Landesrahmenverträge gelten die vorliegenden 

Empfehlungen für die Pflegekassen und die zugelassenen Pflegeeinrichtungen ab dem 1. Juli 2023 

als unmittelbar verbindlich.

Regelungen zur Mindestpersonalausstattung unter Berücksichtigung von § 113c Absatz 1 SGB XI 

konnten zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Empfehlungen nicht getroffen werden …

(siehe Erklärung in der Anlage).



Roadmap des Bundesministeriums der Gesundheit zur Verbesserung der 

Personalsituation













dazu aus der Anlage zu den Empfehlungen des GKV SV nach § 113c Abs. 4 SGB XI:

Notwendige flankierende politische Maßnahmen



 Ausbildungskapazitäten absichern und schaffen



 Anerkennung internationaler Berufsabschlüsse stärken



 Ordnungsrechtlicher Rahmen in den Ländern



 Finanzierung nachhaltig absichern





Einstieg in die neue qualifikationsbezogene 

Systematik erst dann möglich, wenn Hilfskraftpersonal mit landesrechtlich geregelter 

Helfer- oder Assistenzausbildung in der Pflege

in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht

Es obliegt dem Gesetzgeber zu entscheiden, ob eine zeitlich unbestimmte Verzögerung bei der 

Umsetzung der qualifikationsbezogenen Vorgaben des § 113c SGB XI tragbar ist.














